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56. Gesetz vom 28. März 2012, mit dem die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln geregelt wird
(Tiroler Pflanzenschutzmittelgesetz 2012)

57. Gesetz vom 28. März 2012, mit dem das Tiroler Pflanzenschutzgesetz 2001 geändert wird
58. Verordnung der Landesregierung vom 20. März 2012, mit der eine längere Frist für die Fortschrei-

bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Hainzenberg festgelegt wird
59. Verordnung der Landesregierung vom 22. Mai 2012, mit der eine längere Frist für die Fortschrei-

bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Kolsassberg festgelegt wird

56. Gesetz vom 28. März 2012, mit dem die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
geregelt wird (Tiroler Pflanzenschutzmittelgesetz 2012)

Der Landtag hat beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich, Ziele

(1) Dieses Gesetz regelt Maßnahmen zur nachhal-
tigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zum
Schutz der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse vor Scha-
dorganismen unter Berücksichtigung der allgemeinen
Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes, der gu-
ten Pflanzenschutzpraxis und des Vorsorgeprinzips.

(2) Dieses Gesetz hat die Verminderung der Aus-
wirkungen der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln
auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die
Verminderung der damit verbundenen Risiken sowie die
Förderung des integrierten Pflanzenschutzes und alter-
nativer, insbesondere nichtchemischer Methoden und
Verfahren zum Ziel.

(3) Dieses Gesetz findet auf Pflanzenschutzmittel,
Wirkstoffe, Safener, Synergisten, Beistoffe und Zusatz-
stoffe einschließlich ihrer Verpackungen, Merkblätter
und Werbematerialien Anwendung.

(4) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf:
a) die im Forstgesetz 1975 vorgesehenen Maßnahmen

zum Schutz von Holzgewächsen; es gilt jedoch für die
dem Forstgesetz 1975 unterliegenden Grundflächen, die
unmittelbar an landwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzte Grundflächen angrenzen, soweit seine Anwen-
dung zum Schutz der Pflanzen auf diesen Grundflächen
erforderlich ist,

b) den Schutz der Pflanzen vor Schädigungen durch
jagdbare Tiere.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Pflanzen im Sinn dieses Gesetzes sind Pflanzen
im botanischen Sinn und spezifizierte lebende Teile von
Pflanzen einschließlich der Samen sowie Speisepilze. Als
Samen gelten Samen im botanischen Sinn außer solchen,
die nicht zum Anpflanzen bestimmt sind.

(2) Als Pflanzen gelten insbesondere:
a) Früchte im botanischen Sinn, Gemüse und Speise-

pilze, sofern sie nicht durch Tieffrieren haltbar gemacht
worden sind,

b) Knollen, Kormus, Zwiebeln und Wurzelstöcke,
c) Schnittblumen,
d) Äste mit Laub oder Nadeln,
e) gefällte Bäume mit Laub oder Nadeln,
f) Blätter und Blattwerk,
g) pflanzliche Gewebekulturen,
h) bestäubungsfähige Pollen,
i) Edelreiser und Stecklinge.
(3) Blühende Pflanzen sind Pflanzen, an denen sich

geöffnete Blüten befinden.
(4) Pflanzenerzeugnisse sind unverarbeitete oder

mittels einfacher Verfahren bearbeitete Erzeugnisse
pflanzlichen Ursprungs, soweit sie nicht Pflanzen sind.

(5) Anpflanzen ist jede Maßnahme des Ein- oder An-
bringens von Pflanzen, um ihr späteres Wachstum oder
ihre spätere Fortpflanzung bzw. Vermehrung zu ge-
währleisten.

(6) Schadorganismen sind alle Arten, Stämme oder
Biotypen von Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen oder
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Krankheitserregern, die Pflanzen oder Pflanzenerzeug-
nisse schädigen können.

(7) Pflanzenschutzmittel sind Produkte, die aus Wirk-
stoffen, Safenern oder Synergisten bestehen oder diese
enthalten, und Nützlinge. Pflanzenschutzmittel sind für
einen der nachstehenden Verwendungszwecke bestimmt:

a) Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Schador-
ganismen zu schützen oder deren Einwirkung vorzu-
beugen, es sei denn, dass dieser Zweck gegenüber hy-
gienischen Zwecken in den Hintergrund tritt, 

b) in einer anderen Weise als Nährstoffe die Lebens-
vorgänge von Pflanzen zu beeinflussen (z. B. Wachs-
tumsregler),

c) Pflanzenerzeugnisse zu konservieren,
d) unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile zu ver-

nichten oder ein unerwünschtes Wachstum von Pflan-
zen zu hemmen bzw. einem solchen Wachstum vorzu-
beugen; davon ausgenommen sind jeweils Maßnahmen
zur Bekämpfung von Algen, es sei denn, die Produkte
werden auf dem Boden oder im Wasser zum Schutz von
Pflanzen ausgebracht.

(8) Wirkstoffe sind Stoffe, einschließlich Mikroor-
ganismen, mit allgemeiner oder spezifischer Wirkung
gegen Schadorganismen an Pflanzen, Pflanzenteilen
oder Pflanzenerzeugnissen.

(9) Safener sind Stoffe oder Zubereitungen, die ei-
nem Pflanzenschutzmittel beigefügt werden, um seine
phytotoxische Wirkung auf bestimmte Pflanzen zu
unterdrücken oder zu verringern.

(10) Synergisten sind Stoffe oder Zubereitungen, die
keine oder nur eine schwache Wirkung im Sinn des
Abs. 7 aufweisen, aber die Wirkung von Wirkstoffen in
Pflanzenschutzmitteln verstärken.

(11) Beistoffe sind Stoffe oder Zubereitungen, die in
einem Pflanzenschutzmittel oder Zusatzstoff verwen-
det werden oder für eine solche Verwendung vorgese-
hen sind, selbst aber weder Wirkstoffe noch Safener
noch Synergisten sind.

(12) Zusatzstoffe sind Stoffe oder Zubereitungen, die
aus Beistoffen oder Zubereitungen mit einem oder meh-
reren Beistoffen bestehen und mit der Bestimmung in
Verkehr gebracht werden, mit einem Pflanzenschutz-
mittel vermischt zu werden, um dessen Wirkung oder
andere pflanzenschutztechnische Eigenschaften zu ver-
stärken.

(13) Giftige Pflanzenschutzmittel sind Pflanzen-
schutzmittel, die im Sinn des § 3 Abs. 1 Z. 6 und 7 des
Chemikaliengesetzes 1996 sehr giftig (T+) oder giftig
(T) sind.

(14) Sonstige gefährliche Pflanzenschutzmittel sind
Pflanzenschutzmittel, die im Sinn des § 3 Abs. 1 Z. 1 bis
5 und 8 bis 15 des Chemikaliengesetzes 1996 explosions-
gefährlich, brandfördernd, hochentzündlich, leicht ent-
zündlich, entzündlich, gesundheitsschädlich (Xn), ät-
zend, reizend, sensibilisierend, krebserzeugend, fort-
pflanzungsgefährdend (reproduktionstoxisch), erbgut-
verändernd oder umweltgefährlich sind.

(15) Bienengefährliche Pflanzenschutzmittel sind
a) Pflanzenschutzmittel, die mit der Einschränkung

als bienengefährlich oder einem anderen vergleichbaren
Hinweis auf die Bienengefährlichkeit zugelassen und
entsprechend gekennzeichnet sind, sowie Mischungen
von Pflanzenschutzmitteln, die diesen nach dem Stand
der Wissenschaft und der Technik in Kombination
gleichzusetzen sind,

b) Pflanzenschutzmittel, die mit der Einschränkung
als bienengefährlich mit Ausnahme der Anwendung nach
dem täglichen Bienenflug bis 23.00 Uhr oder mit einem
anderen vergleichbaren Hinweis auf die Bienengefähr-
lichkeit zugelassen und entsprechend gekennzeichnet
sind, sowie Mischungen von Pflanzenschutzmitteln, die
diesen nach dem Stand der Wissenschaft und der Tech-
nik in Kombination gleichzuhalten sind.

(16) Integrierter Pflanzenschutz ist die sorgfältige
Abwägung aller verfügbaren Pflanzenschutzmethoden
und die anschließende Einbindung geeigneter Maß-
nahmen, die der Entstehung von Populationen von
Schadorganismen entgegenwirken und die Verwendung
von Pflanzenschutzmitteln und anderen Abwehr- und
Bekämpfungsmethoden auf einem Niveau halten sol-
len, das wirtschaftlich und ökologisch vertretbar ist und
Risiken für die menschliche Gesundheit und die Um-
welt minimiert oder zumindest reduziert. Der inte-
grierte Pflanzenschutz stellt auf das Wachstum gesun-
der Nutzpflanzen bei möglichst geringer Störung der
landwirtschaftlichen Ökosysteme ab und fördert natür-
liche Mechanismen zur Regulierung von Schadorganis-
men.

(17) Gute Pflanzenschutzpraxis ist eine Praxis, bei
der die Behandlung bestimmter Pflanzen oder Pflan-
zenerzeugnisse mit Pflanzenschutzmitteln in Überein-
stimmung mit dem durch die Zulassung abgedeckten
Verwendungszweck so ausgewählt, dosiert und zeitlich
gesteuert wird, dass eine akzeptable Wirkung mit der ge-
ringsten erforderlichen Menge erzielt wird, dies unter
Berücksichtigung lokaler Bedingungen und der Mög-
lichkeit einer Bekämpfung mittels geeigneter Anbau-
methoden und biologischer Mittel.
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(18) Vorsorgeprinzip ist ein Prinzip, dessen Anwen-
dung dazu dient, im Voraus trotz unvollständiger Wis-
sensbasis mögliche Belastungen und Schäden für die
Umwelt und die menschliche Gesundheit weitgehend
zu vermeiden.

(19) Verwenden von Pflanzenschutzmitteln ist das
Verbrauchen, Anwenden und Ausbringen sowie das Ge-
brauchen, Lagern, Vorrätighalten und innerbetriebliche
Befördern von Pflanzenschutzmitteln zum Zweck der
Anwendung.

(20) Nichtberuflicher Verwender ist jeder, der Pflan-
zenschutzmittel verwendet, ohne beruflicher Verwen-
der zu sein.

(21) Beruflicher Verwender ist jede Person, die
a) in ihrer beruflichen Tätigkeit Pflanzenschutzmit-

tel verwendet, insbesondere Anwender, Techniker, Ar-
beitgeber sowie Selbstständige in der Landwirtschaft
und anderen Sektoren, 

b) in ihrer beruflichen Tätigkeit Personen beim Ver-
wenden von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen eines
Ausbildungsverhältnisses anleitet oder beaufsichtigt
oder

c) über eine gültige Ausbildungsbescheinigung nach
§ 9 verfügt.

Dabei ist unerheblich, ob die Tätigkeiten nach lit. a
und b in Erwerbs- oder Gewinnabsicht oder ohne eine
derartige Absicht durchgeführt werden. 

(22) Verfügungsberechtigter ist jede Person, die
nicht als beruflicher oder nichtberuflicher Verwender
tätig wird, auf die sich aber Maßnahmen nach diesem
Gesetz oder der Verordnungen aufgrund dieses Geset-
zes beziehen, insbesondere etwa, weil sie Pflanzen-
schutzmittel von beruflichen Verwendern anwenden
lässt.

(23) Berater ist jede Person, die entsprechende Kennt-
nisse erworben hat und im Rahmen einer beruflichen Tä-
tigkeit oder einer gewerblichen Dienstleistung Beratung
zum Pflanzenschutz und zur sicheren Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln erteilt, einschließlich private
Selbstständige und öffentliche Beratungsdienste.

(24) Vertreiber ist, wer Pflanzenschutzmittel in Ver-
kehr bringt.

(25) Pflanzenschutzgeräte (Anwendungsgeräte für
Pflanzenschutzmittel) sind alle Geräte, die speziell für
die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln bestimmt
sind, einschließlich Zubehör, das für den ordnungsge-
mäßen Betrieb dieser Geräte von wesentlicher Bedeu-
tung ist, wie Düsen, Druckmesser, Filter, Siebe und Rei-
nigungsvorrichtungen für den Tank.

(26) Risikoindikator ist das Ergebnis einer Berech-
nungsmethode, die zur Beurteilung der Risiken von
Pflanzenschutzmitteln für die menschliche Gesundheit,
die Umwelt oder beides verwendet wird.

(27) Nichtchemische Methoden sind alternative Me-
thoden zur Verwendung chemischer Pflanzenschutz-
mittel für den Pflanzenschutz und die Schädlingsbe-
kämpfung auf der Grundlage von agronomischen Ver-
fahren, wie die im Anhang III Z. 1 der Richtlinie
2009/128/EG genannten, oder physikalische, mechani-
sche oder biologische Schädlingsbekämpfungsmetho-
den.

(28) Oberflächengewässer sind alle an der Erdober-
fläche stehenden oder fließenden Gewässer.

(29) Grundwasser ist alles unterirdische Wasser in der
Sättigungszone, das in unmittelbarer Berührung mit
dem Boden oder dem Untergrund steht. 

(30) Feld ist ein Grundstück oder mehrere Grund-
stücke, das (die) einheitlich bewirtschaftet wird (wer-
den) und eine zusammenhängende Fläche bildet (bil-
den), welche für eine Vegetationsperiode mit nur einer
Kultur bewirtschaftet oder lediglich in gutem landwirt-
schaftlichen und ökologischen Zustand erhalten wird,
oder ein Teil eines Grundstückes oder mehrerer Grund-
stücke, wenn ein Teilungsplan vorliegt, mit dem diese
Teilflächen in der Natur örtlich genau bestimmt werden
können.

§ 3
Landesaktionsplan

(1) Die Landesregierung hat nach Anhören der
Landwirtschaftskammer einen Aktionsplan über die
nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zu
erstellen (Landesaktionsplan). Der Aktionsplan hat un-
ter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze des
integrierten Pflanzenschutzes, der guten Pflanzen-
schutzpraxis und des Vorsorgeprinzips

a) quantitative Vorgaben, Ziele, Maßnahmen und
Zeitpläne zur Verringerung der Risiken und der Aus-
wirkungen der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln
auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt fest-
zulegen,

b) die Entwicklung und Einführung des integrierten
Pflanzenschutzes sowie alternativer Methoden und Ver-
fahren zu fördern, um die Notwendigkeit der Verwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln zu verringern, und 

c) die Indikatoren zur Überwachung der Verwendung
von Pflanzenschutzmitteln, die besonders bedenkliche
Wirkstoffe enthalten, festzulegen, insbesondere wenn
alternativ nichtchemische Methoden verfügbar sind.
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(2) Die Zielvorgaben nach Abs. 1 lit. a und b haben
insbesondere den Schutz der Arbeitnehmer, den Um-
weltschutz, den Umgang mit Rückständen, den Einsatz
bestimmter Techniken im Pflanzenschutz und die hin-
sichtlich der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln
und -techniken für bestimmte Kulturpflanzen beste-
henden Besonderheiten zu berücksichtigen.

(3) Bei der Festlegung von Indikatoren nach Abs. 1
lit. c sind Pflanzenschutzmittel, die im Anhang I der
Richtlinie 91/414/EWG über das Inverkehrbringen von
Pflanzenschutzmitteln angeführte Wirkstoffe enthal-
ten, die zu dem Zeitpunkt, zu dem die Zulassung nach
Art. 80 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zu erneu-
ern ist, die Kriterien des Anhanges II Z. 3.6 (Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit), Z. 3.7 (Ver-
bleib und Verhalten in der Umwelt) und Z. 3.8 (Öko-
toxikologie) dieser Verordnung nicht erfüllen, beson-
ders zu berücksichtigen.

(4) Im Aktionsplan sind auf der Grundlage der Indi-
katoren nach Abs. 1 lit. c Zeitpläne und Zielvorgaben
für die Einschränkung der Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln festzulegen. Dies gilt insbesondere dann,
wenn die Einschränkung der Verwendung von Pflan-
zenschutzmitteln geeignet ist, eine Verringerung des Ri-
sikos im Hinblick auf die ermittelten Trends bei der Ver-
wendung von Pflanzenschutzmitteln zu erreichen, und
zwar insbesondere jener, die Wirkstoffe enthalten oder
Kulturpflanzen, Regionen oder Verfahren betreffen,
welche besondere Aufmerksamkeit erfordern. Dabei ist
der bestehende Zustand zu beschreiben; weiters sind die
bereits aufgrund anderer Maßnahmen erreichten Ziele
für die Verringerung des Risikos der Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln sowie bewährte Praktiken zu be-
rücksichtigen.

(5) Die Zielvorgaben nach Abs. 4 können nach Maß-
gabe ihrer Eignung zur Einschränkung der Verwendung
von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln
oder ihres Risikos sowohl als vorläufige als auch als end-
gültige Ziele festgelegt werden. Dabei sind alle notwen-
digen Maßnahmen auszuschöpfen, um die Ziele nach
Abs. 4 zu erreichen.

(6) Im Aktionsplan ist weiters
a) zu beschreiben, welche allgemeinverbindlichen

Maßnahmen im Hinblick auf
1. die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und

die Reinigung der Pflanzenschutzgeräte,
2. Einschränkungen oder Verbote der Verwendung

von Pflanzenschutzmitteln hinsichtlich der mit der Ver-
wendung verbundenen Risiken unter bestimmten Be-
dingungen oder in bestimmten Gebieten,

3. die Fort- und Weiterbildung für berufliche Ver-
wender und Berater für die Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln,

4. die Information und Sensibilisierung der allgemei-
nen Öffentlichkeit,

5. die Kontrolle von bereits in Gebrauch befindlichen
Pflanzenschutzgeräten,

6. die Verringerung der Risiken und der quantitativen
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln,

7. die Entwicklung und die Einführung des integrier-
ten Pflanzenschutzes sowie alternativer Methoden oder
Verfahren und

8. Indikatoren zur Überwachung der Verwendung
von Pflanzenschutzmitteln

erlassen wurden und welche sonstigen Maßnahmen
zu ergreifen sind, um die Ziele nach Abs. 1 lit. a und b
zu erreichen, 

b) Planungen aufgrund unionsrechtlicher oder ande-
rer landesgesetzlicher Vorschriften über die Verwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln Rechnung zu tragen
und

c) auf Planungen aufgrund bundesrechtlicher Vor-
schriften, insbesondere auf dem Gebiet des Wasser-
rechts, Bedacht zu nehmen.

(7) Der Aktionsplan ist unter Berücksichtigung der
aktuellen Gegebenheiten mindestens alle fünf Jahre zu
überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten.

(8) Bei der Erstellung sowie bei jeder Änderung des
Aktionsplans hat die Landesregierung in sinngemäßer
Anwendung des § 6 des Tiroler Umweltprüfungsgeset-
zes, LGBl. Nr. 34/2005, die Öffentlichkeit zu beteili-
gen. Bei der Beschlussfassung über den Aktionsplan
oder dessen Änderung sind die abgegebenen Stellung-
nahmen hinsichtlich aller gesundheitlichen, sozialen,
wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen der
geplanten Maßnahmen sowie die besonderen ökologi-
schen, klimatischen, geologischen, wasserwirtschaft-
lichen und landwirtschaftlichen Bedingungen nachvoll-
ziehbar zu berücksichtigen.

(9) Aus Abs. 8 und dem Aktionsplan kann kein
Rechtsanspruch abgeleitet werden.

(10) Die Landesregierung hat den Aktionsplan und
wesentliche Änderungen dem Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu
übermitteln.

§ 4
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln

(1) Als Pflanzenschutzmittel dürfen – unter Berück-
sichtigung der Aufbrauchfrist nach Art. 46 der Verord-
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nung (EG) Nr. 1107/2009 – nur Produkte verwendet
werden, die in das nach § 4 Abs. 2 des Pflanzenschutz-
mittelgesetzes 2011 beim Bundesamt für Ernährungs-
sicherheit zu führende Pflanzenschutzmittelregister
eingetragen sind.

(2) Pflanzenschutzmittel, die zur Entsorgung oder
Rückgabe an den Abgeber gelagert werden, sind unver-
züglich so zu kennzeichnen, dass daraus eindeutig der
vorgesehene Bestimmungszweck hervorgeht. Diese
Pflanzenschutzmittel sind ehestmöglich, längstens aber
innerhalb der aus dem Pflanzenschutzmittelregister er-
sichtlichen Aufbrauchfrist, zu entsorgen oder an den
Abgeber zurückzugeben.

(3) Pflanzenschutzmittel dürfen nur bestimmungs-
und sachgemäß verwendet werden. Dabei sind die
Grundsätze der guten Pflanzenschutzpraxis und des
Vorsorgeprinzips zu befolgen sowie die nach Art. 31 der
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in der Zulassung fest-
gelegten und auf dem Etikett angegebenen Bedingungen
einzuhalten.

(4) Berufliche Verwender haben darüber hinaus die
allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzen-
schutzes nach Anhang III der Richtlinie 2009/128/EG
anzuwenden.

(5) Treten Pflanzenschutzmittel bei ihrer Verwen-
dung in einer Menge oder Konzentration aus, die das
Leben oder die Gesundheit von Menschen oder die
Umwelt gefährden können, so haben der berufliche Ver-
wender und der Verfügungsberechtigte sofort geeigne-
te Maßnahmen zur schadlosen Beseitigung des Pflan-
zenschutzmittels einzuleiten.

(6) Pflanzenschutzmittel sind so aufzubewahren, zu
lagern und wegzuschließen, dass Unbefugte, insbeson-
dere Kinder, keinen Zugriff darauf erhalten können.

(7) Die Aufbewahrung und die Lagerung von Pflan-
zenschutzmitteln hat in verschlossenen oder wieder-
verschlossenen unbeschädigten Handelspackungen zu
erfolgen. Ist dies nicht möglich, so hat die Aufbewah-
rung und Lagerung in geeigneten verschlossenen Be-
hältnissen zu erfolgen, aus denen das Pflanzenschutz-
mittel nicht austreten kann und die keinen Anlass zu
Verwechslungen des Pflanzenschutzmittels oder des in
ihm enthaltenen Wirkstoffes insbesondere mit Arznei-
mitteln, Lebensmitteln, Futtermitteln und sonstigen
ungefährlichen Waren des täglichen Gebrauchs bieten
können. Diese Behältnisse sind auf die gleiche Weise wie
die Handelspackungen zu kennzeichnen. Beipacktexte
sind gemeinsam mit diesen Behältnissen aufzube-
wahren.

(8) Die Landesregierung hat erforderlichenfalls
durch Verordnung nähere Vorschriften zu erlassen, mit
denen sichergestellt wird, dass

a) die von beruflichen Verwendern ausgeführten Tä-
tigkeiten nicht die menschliche Gesundheit und die
Umwelt gefährden und

b) eine gefährliche Handhabung von Pflanzen-
schutzmitteln durch nichtberufliche Verwender ver-
mieden wird.

Die Vorschriften nach lit. a haben insbesondere die
Lagerung, Handhabung, Verdünnung und Mischung
von Pflanzenschutzmitteln vor ihrer Anwendung, die
Handhabung von Verpackungen und Restmengen von
Pflanzenschutzmitteln und die Reinigung der Geräte
nach der Anwendung zu regeln.

§ 5
Aufzeichnungen über den Erwerb und die
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln

(Spritztagebuch)

(1) Berufliche Verwender sind verpflichtet, Auf-
zeichnungen über die Art und die Menge der erworbe-
nen Pflanzenschutzmittel und, sofern diese nicht ver-
wendet werden, über ihre Entsorgung zu führen. Die
Aufzeichnungen haben jedenfalls zu enthalten:

a) die Handelsbezeichnung und die Pflanzenschutz-
mittelregister-Nummer des Pflanzenschutzmittels,

b) die Menge in Liter oder Kilogramm oder, wenn die
Menge in diesen Einheiten nicht mit zumutbarem Auf-
wand festgestellt werden kann, in Stück.

(2) Berufliche Verwender sind verpflichtet, Auf-
zeichnungen über verwendete Pflanzenschutzmittel zu
führen. Verfügungsberechtigte, die Pflanzenschutzmit-
tel von beruflichen Verwendern anwenden lassen, sind
hierzu ebenso verpflichtet, es sei denn, dass die Ver-
wendung der Pflanzenschutzmittel ausschließlich im
Haus- und Kleingartenbereich oder auf Flächen unter
1000 m², die nicht der land- und forstwirtschaftlichen
Produktion dienen, erfolgt.

Die Aufzeichnungen haben jedenfalls zu enthalten:
a) die Handelsbezeichnung und die Pflanzenschutz-

mittelregister-Nummer des Pflanzenschutzmittels,
b) die Verwendungszeit mit Datum, bei bienenge-

fährlichen Pflanzenschutzmitteln nach § 2 Abs. 15 zu-
sätzlich den Beginn und das Ende der Anwendung,

c) die Aufwandmenge pro ha oder die Konzentration,
falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, 

d) die Grundstücksnummer oder die Bezeichnung
des Feldes sowie die Größe der behandelten Fläche, 
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e) den Grund der Behandlung (Schadfaktor bzw.
Schadorganismus),

f) die Kultur, für die das Pflanzenschutzmittel ver-
wendet wurde,

g) den Namen und die Adresse des beruflichen Ver-
wenders sowie gegebenenfalls des Verfügungsberech-
tigten.

(3) Die Aufzeichnungen nach Abs. 1 und 2 sind ge-
sondert nach Kalenderjahren gegliedert drei Jahre lang
sicher und überprüfbar aufzubewahren und auf Verlan-
gen der Behörde unverzüglich zur Verfügung zu stellen.
Auf Verlangen sind der Behörde schriftliche Ausferti-
gungen der Aufzeichnungen vorzulegen.

§ 6
Verwendungsbeschränkungen

(1) Die Landesregierung hat nach Anhören der
Landwirtschaftskammer unter Bedachtnahme auf uni-
onsrechtliche Vorschriften durch Verordnung nähere
Vorschriften über Beschränkungen der Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln und zur Förderung nichtchemi-
scher Methoden zu erlassen, sofern dies zum Schutz des
Lebens oder der Gesundheit von Menschen oder zum
Schutz der Umwelt oder der biologischen Vielfalt er-
forderlich ist.

(2) Eine Verordnung nach Abs. 1 hat insbesondere
ein Verbot oder die zeitliche, örtliche, sachliche oder
mengenmäßige Einschränkung der Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln in Gebieten im Sinn des Art. 12
lit. a, b oder c der Richtlinie 2009/128/EG unter Berück-
sichtigung der Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit und die biologische Vielfalt sowie der Ergeb-
nisse allfälliger einschlägiger Risikobewertungen zu
umfassen. Ungeachtet dessen ist in den betroffenen Ge-
bieten die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln so
weit wie möglich zu verringern; insbesondere sind
Pflanzenschutzmittel mit geringem Risiko sowie bio-
logische Bekämpfungsmaßnahmen zu bevorzugen.
Schließlich sind geeignete Risikomanagementmaßnah-
men zu treffen.

(3) Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln
sind nachteilige Einwirkungen auf Nachbargrundstücke
zu vermeiden. Sind solche Einwirkungen dennoch in ei-
ner für den beruflichen Verwender oder den Verfü-
gungsberechtigten erkennbaren Weise eingetreten, so ist
der Eigentümer des Nachbargrundstücks oder der sonst
hierüber Nutzungsberechtigte unverzüglich über diese
Einwirkungen und über die zu deren Beurteilung maß-
geblichen Umstände zu informieren.

(4) Verboten sind das Ausbringen von Pflanzen-
schutzmitteln mit Luftfahrzeugen und Großbekämp-
fungen im Zusammenwirken zahlreicher motorbetrie-
bener Pflanzenschutzgeräte. Die Landesregierung kann
nach Maßgabe der Voraussetzungen nach Art. 9 Abs. 2
der Richtlinie 2009/128/EG in besonderen Fällen Aus-
nahmen von diesem Verbot bewilligen. Dabei sind jene
Auflagen vorzuschreiben, die erforderlich sind, um
Nachbarn und anwesende Personen rechtzeitig zu war-
nen, einen verhältnismäßigen Schutz der Bienen nach
§ 7 sicherzustellen und die Umwelt in der Nähe des be-
troffenen Gebietes zu schützen.

(5) Anträge von beruflichen Verwendern oder von
Verfügungsberechtigten auf Genehmigung einer Aus-
nahme nach Abs. 4 zweiter Satz haben einen Anwen-
dungsplan zu enthalten, in dem zumindest Informatio-
nen über den voraussichtlichen Zeitpunkt der Anwen-
dung sowie die voraussichtlich eingesetzten Pflanzen-
schutzmittel und deren voraussichtliche Menge enthal-
ten sind. Derartige Anträge haben zudem die zur Beur-
teilung des Vorliegens der Voraussetzungen nach Art. 9
Abs. 2 der Richtlinie 2009/128/EG erforderlichen An-
gaben zu enthalten.

(6) Die Landesregierung hat geeignete Kontrollen der
nach Abs. 4 zweiter Satz bewilligten Maßnahmen durch-
zuführen und Aufzeichnungen über diese Maßnahmen
unter Angabe der betroffenen Gebiete, des Datums und
der Zeit der Anwendung sowie der verwendeten Pflan-
zenschutzmittel zu führen. 

§ 7
Schutz der Bienen bei der Anwendung

von Pflanzenschutzmitteln

(1) Die Anwendung von bienengefährlichen Pflan-
zenschutzmitteln nach § 2 Abs. 15 lit. a auf blühende
Pflanzen und auf andere Pflanzen, wenn und solange sie
auch außerhalb ihrer Blüte von Bienen beflogen werden,
ist verboten.

(2) Bienengefährliche Pflanzenschutzmittel nach § 2
Abs. 15 lit. b dürfen auf blühende Pflanzen und auf an-
dere Pflanzen, wenn und solange sie auch außerhalb ih-
rer Blüte von Bienen beflogen werden, nur nach dem Ende
des täglichen Bienenflugs bis 23.00 Uhr angewendet wer-
den. Die Behandlung muss jedenfalls so rechtzeitig ab-
geschlossen werden, dass der Spritzbelag des Pflanzen-
schutzmittels bis zum voraussichtlichen Flugbeginn der
Bienen am darauffolgenden Tag abgetrocknet ist.

(3) Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln hat
so zu erfolgen, dass Unter-, Zwischen- oder Randkul-
turen während ihrer Blüte oder in Zeiten, in denen sie
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auch außerhalb ihrer Blüte von Bienen beflogen wer-
den, 

a) im Fall von bienengefährlichen Pflanzenschutz-
mitteln nach § 2 Abs. 15 lit. a nicht sowie

b) im Fall von bienengefährlichen Pflanzenschutz-
mitteln nach § 2 Abs. 15 lit. b nach dem täglichen Bie-
nenflug bis 23.00 Uhr nur unter der Voraussetzung, dass
die Behandlung so rechtzeitig abgeschlossen ist, dass der
Spritzbelag des Pflanzenschutzmittels bis zum voraus-
sichtlichen Flugbeginn der Bienen am darauffolgenden
Tag abgetrocknet ist, 

von den Pflanzenschutzmitteln getroffen werden.
(4) Innerhalb eines Umkreises von 30 Metern um Bie-

nenstände sowie in der offensichtlichen Fluglinie der
Bienen dürfen bienengefährliche Pflanzenschutzmittel
nach § 2 Abs. 15 lit. a nicht angewendet werden. Bie-
nengefährliche Pflanzenschutzmittel nach § 2 Abs. 15
lit. b dürfen in diesem Bereich nur nach dem Ende des
täglichen Bienenflugs bis 23.00 Uhr unter der Voraus-
setzung angewendet werden, dass die Behandlung so
rechtzeitig abgeschlossen wird, dass der Spritzbelag des
Pflanzenschutzmittels bis zum voraussichtlichen Flug-
beginn der Bienen am darauffolgenden Tag abgetrock-
net ist.

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 müssen bienenge-
fährliche Pflanzenschutzmittel so gehandhabt, aufbe-
wahrt oder beseitigt werden, dass Bienen mit ihnen nicht
in Berührung kommen können.

(6) Die Abs. 1, 2 und 5 gelten nicht für die Verwen-
dung bienengefährlicher Pflanzenschutzmittel in bie-
nensicher umschlossenen Räumen.

(7) Zur Verringerung einer Gefährdung der Bienen
durch bienengefährliche Pflanzenschutzmittel hat der
Imker für die Aufstellung und Erhaltung einer geeigne-
ten Bienentränke zu sorgen, es sei denn, es steht eine
ausreichende natürliche Wasserversorgung in unmittel-
barer Nähe des Bienenstandes zur Verfügung.

(8) Die Landesregierung kann Ausnahmen bewilli-
gen:

a) für Forschungs-, Untersuchungs- und Versuchs-
zwecke vom Verbot des Abs. 1 und von der Beschrän-
kung des Abs. 2,

b) nach Anhören der Landwirtschaftskammer und
des Landesverbandes für Bienenzucht in Tirol von den
Verboten und Beschränkungen der Abs. 1 bis 4, soweit
dies zur Verhütung schwerer Schäden oder Verluste von
Pflanzen durch Schadorganismen erforderlich ist.

(9) Bewilligungen nach Abs. 8 sind mit den erfor-
derlichen Auflagen zu erteilen, um sicherzustellen, dass

die Imker, deren Bienenstände innerhalb eines Umkrei-
ses von 3 km um das Behandlungsgebiet liegen, von den
Anwendern von Pflanzenschutzmitteln so rechtzeitig,
zumindest aber 48 Stunden vor dem Beginn der Anwen-
dung des Pflanzenschutzmittels, verständigt werden
können, dass entsprechende Vorkehrungen zum Schutz
der Bienen getroffen werden können.

§ 8
Pflanzenschutzgeräte, Schutzbekleidung,

Schutzausrüstung

(1) Pflanzenschutzgeräte müssen so beschaffen sein
und so gewartet werden, dass beim ordnungsgemäßen
Gebrauch 

a) das Leben und die Gesundheit von Menschen und
die Umwelt nicht gefährdet werden und 

b) Pflanzenschutzmittel nur in dem für die jeweilige
Pflanzenschutzmaßnahme erforderlichen Ausmaß aus-
gebracht werden können.

(2) Pflanzenschutzgeräte sowie Geräte und Behält-
nisse, die für die Zubereitung von Pflanzenschutzmit-
teln verwendet werden, sind nach jeder Anwendung
sorgfältig zu reinigen. Sie dürfen für andere Zwecke
nicht mehr verwendet werden. Dies gilt auch für die er-
forderlichen Schutzbekleidungen (Kleidung, Hand-
schuhe und Schuhe) und Schutzausrüstungen (z. B.
Atemschutzmasken und Schutzbrillen). Das bei der
Reinigung von Geräten und Behältnissen anfallende Ab-
wasser ist großflächig auf die mit diesem Mittel behan-
delten Flächen aufzubringen oder schadlos zu beseiti-
gen.

(3) Die Landesregierung hat zur Sicherstellung eines
hohen Grades an Schutz für das Leben und die Ge-
sundheit von Menschen und für die Umwelt und zur
Umsetzung unionsrechtlicher Vorschriften nach Anhö-
ren der Landwirtschaftskammer, der Landarbeiter-
kammer, der Kammer für Arbeiter und Angestellte und
der Wirtschaftskammer durch Verordnung nähere Vor-
schriften insbesondere über

a) die Art der zu überprüfenden Pflanzenschutzge-
räte und die zeitlichen Abstände zwischen den Prüfun-
gen,

b) die Anforderungen an die regelmäßige Überprü-
fung der Pflanzenschutzgeräte durch von der Landesre-
gierung hierzu ermächtigte Einrichtungen,

c) die Wartung und Handhabung von Pflanzen-
schutzgeräten,

d) die Kennzeichnung der überprüften Geräte und
die Ausgestaltung des Prüfbefundes und
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e) die Anerkennung der von anderen Ländern oder
EU-Mitgliedstaaten, anderen Vertragsstaaten des EWR-
Abkommens bzw. der Schweiz durchgeführten Über-
prüfungen 

zu erlassen.
(4) Das Füllen der Behälter von Pflanzenschutzgerä-

ten und die Zubereitung von Spritzbrühen haben so zu
erfolgen, dass diese nicht in den Boden, in das Grund-
wasser, in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation
gelangen können. Ausgetretene Pflanzenschutzmittel
sind schadlos zu beseitigen.

(5) Beim Verbrauchen, Anwenden, Ausbringen und
Gebrauchen von Pflanzenschutzmitteln sind das Essen,
das Trinken und das Rauchen verboten. Erforderlichen-
falls ist bei der Verwendung eine dem Gefährdungspo-
tential des verwendeten Pflanzenschutzmittels entspre-
chende Schutzbekleidung zu tragen bzw. eine entspre-
chende Schutzausrüstung zu verwenden.

§ 9
Ausbildungsbescheinigung

(1) Berufliche Verwender von Pflanzenschutzmitteln
und Berater müssen über eine gültige Ausbildungsbe-
scheinigung verfügen.

(2) Die Ausbildungsbescheinigung ist nur in Verbin-
dung mit einem amtlichen Lichtbildausweis gültig. Sie
hat insbesondere zu enthalten:

a) die Überschrift „Ausbildungsbescheinigung nach
dem Tiroler Pflanzenschutzmittelgesetz 2012“,

b) den Wortlaut „Bescheinigung nach Art. 5 der
Richtlinie 2009/128/EG“,

c) die ausstellende Behörde und die Unterschrift des
Ausstellungsbefugten,

d) Familien- oder Nachname, Vorname, allfällige aka-
demische Grade, Geburtsdatum und Adressdaten des
Inhabers,

e) das Ausstellungsdatum und die Gültigkeitsdauer,
f) eine Identifikationsnummer.
Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere

Vorschriften insbesondere über die äußere Gestaltung
und die Beschaffenheit der Ausbildungsbescheinigung
zu erlassen.

(3) Die Landwirtschaftskammer hat auf Antrag einer
Person, die

a) über die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und
Fertigkeiten verfügt und

b) verlässlich ist,
eine Ausbildungsbescheinigung auszustellen. Liegen

die Voraussetzungen nach lit. a und b nicht vor, so ist
der Antrag mit Bescheid abzuweisen. Gegen diesen Be-

scheid kann Berufung an den Unabhängigen Verwal-
tungssenat erhoben werden.

(4) Als Nachweis der erforderlichen fachlichen
Kenntnisse und Fertigkeiten nach Abs. 3 lit. a gelten:

a) der erfolgreiche Abschluss einer Berufsausbildung
im Ausbildungsgebiet Landwirtschaft, Gartenbau, Feld-
gemüsebau, Obstbau und Obstverwertung, Weinbau
und Kellerwirtschaft, Forstwirtschaft, Forstgarten und
Forstpflegewirtschaft, Gärtner und Blumenbinder (Flo-
rist), Friedhofs- und Ziergärtner, Landschaftsgärtner
(Garten- und Grünflächengestalter), 

b) der erfolgreiche Abschluss einer land- oder forst-
wirtschaftlichen Fachschule, einer höheren land- oder
forstwirtschaftlichen Lehranstalt oder eines land- oder
forstwirtschaftlichen Studienganges einer Fachhoch-
schule oder Hochschule, jeweils der Fachrichtungen
Landwirtschaft, Gartenbau oder Weinbau- und Keller-
wirtschaft,

c) die Bestätigung über die erfolgreiche Teilnahme an
einem Ausbildungskurs nach § 10 Abs. 1,

d) eine Bestätigung über eine in einem anderen Land
nach den jeweiligen landesgesetzlichen Vorschriften
erfolgreich absolvierte Ausbildung über die Verwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln oder über eine erfolg-
reich absolvierte Ausbildung im Sinn des § 10 Abs. 2,

e) der Nachweis der Gewerbeberechtigung für das
Gewerbe der Schädlingsbekämpfung,

f) die Ausbildungsbescheinigung für Verkaufsberater
nach § 3 der Pflanzenschutzmittelverordnung 2011,
BGBl. II Nr. 233,

g) die Bestätigung über den Abschluss einer nach § 11
anerkannten Ausbildung.

(5) Als verlässlich nach Abs. 3 lit. b gilt eine Person,
sofern sie nicht in den letzten zwei Jahren

a) von einem Gericht wegen eines Verbrechens oder
Vergehens, das unter Gebrauch von Pflanzenschutz-
mitteln, Chemikalien oder sonstigen giftigen Stoffen
verübt wurde, rechtskräftig verurteilt worden ist oder

b) wegen einer schwerwiegenden Übertretung dieses
Gesetzes unter Gefährdung des Lebens oder der Ge-
sundheit von Menschen oder der Umwelt oder wieder-
holt wegen sonstiger Übertretungen dieses Gesetzes
oder anderer pflanzenschutzmittel- oder chemikalien-
rechtlicher Vorschriften bestraft wurde, wobei auch in
den zuletzt angeführten Fällen insbesondere auf die
Schwere der Übertretungen Bedacht zu nehmen ist.

(6) Dem Antrag auf erstmalige Ausstellung einer
Ausbildungsbescheinigung sind Nachweise über die
fachliche Eignung nach Abs. 4 und über die Verlässlich-
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keit nach Abs. 5 anzuschließen. Der Nachweis der Ver-
lässlichkeit wird durch eine schriftliche Erklärung, dass
kein Umstand nach Abs. 5 vorliegt, erbracht.

(7) Die erstmalige Ausbildungsbescheinigung gilt für
die Dauer von sechs Jahren. Die Landwirtschaftskam-
mer hat auf Antrag eine für weitere sechs Jahre gültige
Ausbildungsbescheinigung auszustellen, wenn der An-
tragsteller

a) dies vor dem Ablauf der Gültigkeit der Ausbil-
dungsbescheinigung beantragt,

b) die Teilnahme an einem Fortbildungskurs nach-
weist und

c) die Verlässlichkeit nach Abs. 5 weiterhin gegeben
ist.

Zum Nachweis der Verlässlichkeit ist eine schriftli-
che Erklärung, dass kein Umstand nach Abs. 5 vorliegt,
anzuschließen.

(8) Die Behörde hat die Ausbildungsbescheinigung
mit Bescheid für ungültig zu erklären, wenn sich her-
ausstellt, dass die Voraussetzungen für ihre Ausstellung
nach Abs. 3 von vornherein nicht gegeben waren oder
wenn diese nachträglich weggefallen sind. Der Land-
wirtschaftskammer ist die Ungültigerklärung unver-
züglich bekannt zu geben. Für ungültig erklärte Aus-
bildungsbescheinigungen sind der Behörde zurückzu-
stellen. Gegen die Ungültigerklärung kann Berufung an
den Unabhängigen Verwaltungssenat erhoben werden.
Diese hat keine aufschiebende Wirkung. 

(9) Eine neue Ausbildungsbescheinigung darf unbe-
schadet des Abs. 5 frühestens zwei Jahre, nachdem die
Ausbildungsbescheinigung für ungültig erklärt worden
ist, und nach einer neuerlichen erfolgreichen Teilnahme
am Ausbildungskurs nach § 10 Abs. 1 ausgestellt wer-
den.

(10) Die Aufgaben der Landwirtschaftskammer nach
Abs. 3 und 7 sind solche des übertragenen Wirkungsbe-
reiches. Die Landwirtschaftskammer ist dabei an die
Weisungen der Landesregierung gebunden.

§ 10
Aus- und Fortbildung

(1) Die Landwirtschaftskammer hat einen Ausbil-
dungskurs im Ausmaß von mindestens 16 Stunden zu
veranstalten. Dieser hat die Kenntnisse und Fertigkei-
ten im Sinn des Anhangs I der Richtlinie 2009/128/EG
unter Berücksichtigung der chemikalienrechtlichen
Vorschriften zu vermitteln. Der Lehrplan bedarf der Ge-
nehmigung der Landesregierung.

(2) Die Landesregierung kann unter Bedachtnahme
auf Dauer und Inhalt bestimmter Ausbildungskurse

durch Verordnung festlegen, welche Ausbildungsnach-
weise als gleichwertig mit der Ausbildung nach Abs. 1
gelten. In der Verordnung ist der der Anerkennung zu-
grunde liegende Lehrplan zu veröffentlichen oder, so-
fern dies nicht möglich ist, inhaltlich zu beschreiben.

(3) Die Landwirtschaftskammer hat weiters Fortbil-
dungskurse im Ausmaß von mindestens vier Stunden zu
veranstalten. Diese haben insbesondere die für die Ver-
wendung von Pflanzenschutzmitteln erforderlichen
neuen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten im Sinn
des Anhangs I der Richtlinie 2009/128/EG unter Be-
rücksichtigung der chemikalienrechtlichen Vorschriften
zu vermitteln. Der Lehrplan des Fortbildungskurses be-
darf der Genehmigung der Landesregierung.

(4) Die Landwirtschaftskammer hat auf Antrag von
beruflichen Verwendern oder von Beratern durch Be-
scheid von diesen absolvierte Fortbildungsmaßnahmen
anderer Veranstalter im Ausmaß von mindestens vier
Stunden, die die Kenntnisse und Fertigkeiten nach
Abs. 3 vermitteln, als Fortbildungskurse anzuerkennen.

(5) Die Landwirtschaftskammer ist berechtigt, für die
Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
ein höchstens kostendeckendes Entgelt einzuheben.
Der Erlös der von der Landwirtschaftskammer aufgrund
des Tiroler Verwaltungsabgabengesetzes, LGBl. Nr.
24/1968, erhobenen Verwaltungsabgaben fließt ihr als
Vergütung für ihre Mitwirkung an der Vollziehung zu.

(6) Die Aufgaben der Landwirtschaftskammer nach
Abs. 1, 3 und 4 sind solche des übertragenen Wir-
kungsbereiches. Die Landwirtschaftskammer ist dabei
an die Weisungen der Landesregierung gebunden.

§ 11
Ausbildung in einem anderen Staat

(1) Die Landwirtschaftskammer hat auf Antrag eine
in einem anderen Staat absolvierte Ausbildung oder eine
dort erfolgreich abgelegte Prüfung mit Bescheid als den
nach § 10 Abs. 1 erforderlichen Kenntnissen und Fertig-
keiten gleichwertig anzuerkennen und die Ausbildungs-
bescheinigung auszustellen, wenn diese Ausbildung au-
ßer im Fall des Art. 12 Abs. 2 zweiter Satz der Richtlinie
2005/36/EG zumindest dem Niveau nach Art. 11 lit. a
der Richtlinie 2005/36/EG entspricht und wenn

a) diese Ausbildung oder Prüfung in einem anderen
Staat den fachlichen Voraussetzungen für die Ausübung
der Tätigkeit als beruflicher Verwender oder Berater
nach § 10 Abs. 1 entspricht oder

b) diese Ausbildung im anderen Staat reglementiert
im Sinn des Art. 3 Abs. 1 lit. e der Richtlinie 2005/36/EG
ist oder
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c) es sich bei dieser Ausbildung um eine gleichge-
stellte Ausbildung im Sinn des Art. 12 der Richtlinie
2005/36/EG handelt.

(2) Die Landwirtschaftskammer hat auf Antrag einer
Person, die die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht er-
füllt, die Ausübung einer Tätigkeit als beruflicher Ver-
wender oder Berater nach diesem Gesetz mit Bescheid
als den nach § 10 Abs. 1 erforderlichen Kenntnissen und
Fertigkeiten gleichwertig anzuerkennen und die Aus-
bildungsbescheinigung auszustellen, wenn sie

a) diese Tätigkeit in den letzten zehn Jahren vor der
Antragstellung in einem anderen Staat, nach dessen
Recht diese Tätigkeit auch ohne bestimmte fachliche Be-
fähigung ausgeübt werden darf, mindestens zwei Jahre
lang vollzeitlich bzw. im Fall einer Teilzeitbeschäftigung
entsprechend länger ausgeübt hat und 

b) für die Ausübung dieser Tätigkeit eine Ausbildung
erfolgreich absolviert hat, die zumindest dem Niveau
nach Art. 11 lit. a der Richtlinie 2005/36/EG entspricht.

(3) Die Ausbildung bzw. Prüfung im Sinn des Abs. 1
oder 2 lit. b ist durch Befähigungs- oder Ausbildungs-
nachweise, die von den nach den Rechtsvorschriften des
betreffenden Staates zuständigen Behörden oder Stellen
ausgestellt worden sind, nachzuweisen. Die Ausübung
der Tätigkeit ist durch eine Bescheinigung des betref-
fenden Staates nachzuweisen.

(4) Die Anerkennung ist unter der aufschiebenden
Bedingung auszusprechen, dass der Antragsteller nach
seiner Wahl entweder einen höchstens achtstündigen
Anpassungslehrgang nach Art. 3 Abs. 1 lit. g der Richt-
linie 2005/36/EG absolviert oder eine Eignungsprüfung
nach Art. 3 Abs. 1 lit. h dieser Richtlinie erfolgreich ab-
legt, wenn die von ihm in einem anderen Staat erwor-
benen Kenntnisse und Fertigkeiten von den für die Tä-
tigkeit als beruflicher Verwender oder Berater nach § 10
Abs. 1 erforderlichen Kenntnissen und Fertigkeiten we-
sentlich abweichen.

(5) In den Fällen des Abs. 4 bedarf es für die Aner-
kennung jedoch weder der Absolvierung eines Anpas-
sungslehrganges noch der Ablegung einer Eignungs-
prüfung, wenn die Ausbildung oder Prüfung des An-
tragstellers, allenfalls in Verbindung mit einer Berufs-
vorbereitung oder Berufspraxis, jene Kriterien erfüllt,
die die Europäische Kommission in den nach Art. 15
Abs. 2 der Richtlinie 2005/36/EG im Zusammenhang
mit der Vorlage gemeinsamer Plattformen angenomme-
nen Maßnahmen vorgegeben hat. 

(6) Die Einzelheiten der Anerkennung sind im An-
erkennungsbescheid festzulegen. In den Fällen des

Abs. 4 ist bei der Festlegung des Umfanges des Anpas-
sungslehrganges oder der Eignungsprüfung zu berück-
sichtigen, ob der Antragsteller im Rahmen einer Be-
rufspraxis in einem anderen Staat Kenntnisse erworben
hat, die die Unterschiede in der Ausbildung oder Prü-
fung teilweise ausgleichen. Werden diese Unterschiede
zur Gänze ausgeglichen, so darf ein Anpassungslehr-
gang bzw. eine Eignungsprüfung nicht vorgeschrieben
werden. Für die Absolvierung des Anpassungslehrgan-
ges oder die Ablegung der Eignungsprüfung ist eine an-
gemessene, höchstens zweijährige Frist festzulegen.
Wird diese Frist nicht eingehalten, so ist die Anerken-
nung mit Bescheid für erloschen zu erklären. Anlässlich
der Anerkennung ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen.

(7) Anträge auf Anerkennung sind schriftlich einzu-
bringen. Der Antrag hat die Ausbildung bzw. Prüfung
einschließlich allfälliger Zeiten der Ausübung einer Tä-
tigkeit als beruflicher Verwender oder Berater, aufgrund
deren die Anerkennung vorgenommen werden soll, zu
bezeichnen. Dem Antrag sind weiters die entsprechen-
den Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise und ge-
gebenenfalls die Bescheinigungen über eine Berufsaus-
übung anzuschließen. Die Landwirtschaftskammer hat
dem Antragsteller das Einlangen des Antrages unver-
züglich, längstens jedoch innerhalb eines Monats, zu be-
stätigen. Liegen die erforderlichen Nachweise nicht
oder nicht vollständig vor, so ist gleichzeitig ein Män-
gelbehebungsauftrag nach § 13 Abs. 3 des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 zu erteilen.

(8) Die Landwirtschaftskammer hat über Anträge auf
Anerkennung von Ausbildungen ohne unnötigen Auf-
schub, spätestens aber innerhalb von vier Monaten nach
Vorliegen der vollständigen Unterlagen, zu entscheiden.

(9) Gegen Bescheide nach den Abs. 1, 2 und 6 fünf-
ter Satz kann Berufung an den Unabhängigen Verwal-
tungssenat erhoben werden.

(10) Die Aufgaben der Landwirtschaftkammer nach
den Abs. 1, 2, 6 und 7 sind solche des übertragenen Wir-
kungsbereiches. Die Landwirtschaftkammer ist dabei an
die Weisungen der Landesregierung gebunden.

§ 12
Information und Sensibilisierung,

Berichtspflichten

(1) Erwerber von Pflanzen oder Pflanzenerzeugnis-
sen, die aufgrund der Behandlung mit Pflanzenschutz-
mitteln nicht zum Verzehr durch Menschen, landwirt-
schaftliche Tiere, Haustiere und Wild bestimmt sind,
sind auf diesen Umstand in geeigneter Weise hinzuwei-
sen. Diese Informationspflicht gilt jedenfalls als erfüllt,
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wenn die erforderlichen Hinweise auf den Handels-
packungen aufgedruckt sind.

(2) Das Land hat als Träger von Privatrechten die
Aufklärung der Bevölkerung über die Auswirkungen der
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere
über die Risiken und möglichen akuten und chronischen
Auswirkungen ihrer Verwendung auf die menschliche
Gesundheit, Nichtzielorganismen und die Umwelt, so-
wie über die Verwendung nichtchemischer Methoden zu
fördern.

(3) Die Landwirtschaftskammer hat sicherzustellen,
dass beruflichen Verwendern, Beratern und Verfügungs-
berechtigten Informationen und Instrumente für die
Überwachung von Schadorganismen und die Entschei-
dungsfindung sowie Beratungsdienste für den inte-
grierten Pflanzenschutz zur Verfügung stehen. Die
Landwirtschaftskammer darf für diese Leistungen ein
höchstens kostendeckendes Entgelt einheben.

(4) Die Landwirtschaftskammer hat die Aufgabe
nach Abs. 3 im übertragenen Wirkungsbereich zu be-
sorgen. Die Landwirtschaftskammer ist dabei an die
Weisungen der Landesregierung gebunden.

(5) Die Landesregierung hat dem Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft die zur Erfüllung unionsrechtlicher Verpflich-
tungen erforderlichen Berichte rechtzeitig zu übermit-
teln. Dies betrifft insbesondere

a) die Umsetzung der Kontrollmaßnahmen von in
Gebrauch befindlichen Geräten nach Art. 8 der Richt-
linie 2009/128/EG,

b) den integrierter Pflanzenschutz nach Art. 14 der
Richtlinie 2009/128/EG,

c) die Ergebnisse von Bewertungen nach Art. 15 der
Richtlinie 2009/128/EG und

d) die Kontrolle der Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln nach Art. 68 Abs. 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009.

Der Bericht nach lit. d ist bis zum 31. Mai nach Ab-
schluss des Jahres, auf das er sich bezieht, zu übermitteln.

§ 13
Kontrollen

(1) Die Landesregierung hat mit Hilfe ihrer Auf-
sichtsorgane die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 

a) durch berufliche Verwender und Verfügungsbe-
rechtigte sowie 

b) im Fall des begründeten Verdachts einer Übertre-
tung dieses Gesetzes oder einer Verordnung aufgrund
dieses Gesetzes auch durch nichtberufliche Verwender
von Pflanzenschutzmitteln 

zu kontrollieren.

(2) Die Kontrollen nach Abs. 1 haben insbesondere
die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 4 bis 9 zu um-
fassen. 

(3) Soweit dies für eine wirksame Kontrolle nach
Abs. 1 erforderlich ist, sind auch Vertreiber von Pflan-
zensschutzmitteln im Umfang des § 14 Abs. 4 lit. a und
d zu kontrollieren.

(4) Im Fall des Abs. 1 lit. b gelten die §§ 15, 16, 17
und 18 Abs. 1 und 2 sinngemäß.

§ 14
Übertragung von Kontrollaufgaben,

Aufsichtsorgane

(1) Die Landesregierung kann natürlichen Personen
oder juristischen Personen des öffentlichen oder priva-
ten Rechts Kontrollaufgaben nach diesem Gesetz, ein-
schließlich Laboruntersuchungen, übertragen. Die be-
auftragten Personen und gegebenenfalls ihre Mitglieder
dürfen am Ergebnis der von ihnen getroffenen Maß-
nahmen kein persönliches Interesse haben. Für die ge-
samte Zeit der Aufgabenübertragung ist sicherzustellen,
dass die mit den Aufgaben betraute Person

a) die erforderliche Eignung aufweist,
b) unparteiisch ist,
c) die Anforderungen an die Qualität und an den

Schutz vertraulicher Informationen erfüllt und
d) die übertragenen Aufgaben frei von Interessen-

konflikten aufgrund ihrer sonstigen Aktivitäten besor-
gen kann.

Die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben
unterliegt der Aufsicht und Kontrolle der Landesregie-
rung. Die Übertragung der Aufgaben ist zu widerrufen,
wenn eine der Voraussetzungen nach lit. a bis d nicht
oder nicht mehr vorliegt.

(2) Die Personen nach Abs. 1 gelten ebenso wie die
Organe der Behörde als Aufsichtsorgane nach diesem
Gesetz.

(3) Alle Aufsichtsorgane müssen einen Ausweis mit
sich führen, aus dem ersichtlich ist, dass sie zur Kon-
trolle der Einhaltung dieses Gesetzes und der Verord-
nungen aufgrund dieses Gesetzes befugt sind. 

(4) Die Aufsichtsorgane sind berechtigt, alle für die
Kontrolle der Einhaltung dieses Gesetzes und der Ver-
ordnungen aufgrund dieses Gesetzes maßgeblichen
Nachforschungen anzustellen und dabei insbesondere
bei beruflichen Verwendern und Verfügungsberechtig-
ten, im Fall des Abs. 1 lit. b auch bei nicht beruflichen
Verwendern

a) die erforderlichen Auskünfte bzw. die sonst erfor-
derliche Unterstützung zu verlangen,
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b) die entsprechenden Grundstücke, Baulichkeiten
und Transportmittel zu betreten,

c) unentgeltlich Proben von Pflanzenschutzmitteln
einschließlich ihrer Verpackungen und Etiketten sowie
erforderlichenfalls von Boden, Wasser, Pflanzen oder
Pflanzenerzeugnissen im unbedingt erforderlichen
Ausmaß zu entnehmen,

d) in alle erforderlichen Unterlagen, insbesondere
Geschäftsaufzeichnungen, Lieferscheine und Rechnun-
gen Einsicht zu nehmen.

(5) Hinsichtlich der Kontrolle der Vertreiber von
Pflanzenschutzmitteln nach § 13 Abs. 3 gilt Abs. 4 lit. a
und d.

(6) Die Aufsichtsorgane haben über jede Amtshand-
lung eine Niederschrift anzufertigen und dem jeweils
Kontrollierten eine Ausfertigung auszuhändigen.

(7) Die Durchführung einer Amtshandlung kann er-
zwungen werden, wenn deren Duldung verweigert wird.
Diesfalls haben die Organe der Bundespolizei den Auf-
sichtsorganen auf Verlangen zur Sicherung der Ausü-
bung der Überwachungsbefugnisse im Rahmen ihres ge-
setzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten.

§ 15
Probenahme, Untersuchung

(1) Die Aufsichtsorgane haben die erforderlichen
Proben entsprechend dem Stand der Wissenschaft und
der Technik zu entnehmen.

(2) Die entnommene Probe ist, soweit dies ihrer Na-
tur nach möglich ist und dadurch nicht ihre einwand-
freie Beurteilung bei der Untersuchung und Begutach-
tung vereitelt wird, in zwei, auf Verlangen des beruf-
lichen Verwenders oder des Verfügungsberechtigten je-
doch in drei annähernd gleiche Teile zu teilen, zweck-
entsprechend zu verpacken und zu verschließen. Ein Teil
der Probe ist als Material für die Untersuchung und
Begutachtung zu verwenden, ein weiterer hingegen vom
Aufsichtsorgan zu verwahren. Wurde die Probe auf Ver-
langen des beruflichen Verwenders oder des Verfü-
gungsberechtigten in drei Teile geteilt, so ist der dritte
Teil dem beruflichen Verwender oder dem Verfügungs-
berechtigten als Gegenprobe zurückzulassen und von
ihm ordnungsgemäß zu verwahren. Ist eine Teilung der
entnommenen Probe ihrer Natur nach nicht möglich,
so ist die Probe ohne vorherige Teilung der Untersu-
chung zuzuführen.

(3) Für die Untersuchung sind geeignete Methoden
entsprechend dem Stand der Wissenschaft und der Tech-
nik anzuwenden.

§ 16
Maßnahmen

(1) Liegt der begründete Verdacht vor, dass Pflanzen-
schutzmittel nicht bestimmungs- oder sachgemäß ver-
wendet wurden oder sonstigen Verpflichtungen nach
diesem Gesetz oder nach Verordnungen aufgrund die-
ses Gesetzes nicht nachgekommen wurde, so haben die
Aufsichtsorgane unverzüglich Anzeige an die Behörde
zu erstatten.

(2) Die Behörde hat die zur Behebung der Mängel
bzw. zur Ausschaltung eines Risikos erforderlichen
Maßnahmen unter Setzung einer angemessen Frist mit
Bescheid anzuordnen. Insbesondere kann angeordnet
werden:

a) das Verbot oder die Beschränkung der Verwendung
von Pflanzenschutzmitteln,

b) die unschädliche Beseitigung und allenfalls Dekon-
taminierung kontaminierter Pflanzen, Pflanzenerzeug-
nisse oder Gegenstände oder kontaminierten Bodens,

c) die Reinigung, die Wartung und die Überprüfung
von Pflanzenschutzgeräten,

d) die Reinigung von Baulichkeiten und Transport-
mitteln,

e) die Durchführung betrieblicher Maßnahmen, ins-
besondere bei der Verwendung, der Dokumentation und
der Eigenkontrolle, einschließlich der Vorlage von Un-
tersuchungszeugnissen in begründeten Fällen,

f) sonstige Maßnahmen, die zur Abwehr von Gefah-
ren für das Leben und die Gesundheit von Menschen
und für die Umwelt erforderlich sind, 

g) die unverzügliche Vorlage eines Berichts über die
Durchführung der angeordneten Maßnahmen.

(3) Die nach Abs. 2 angeordneten Maßnahmen müs-
sen verhältnismäßig sein und dürfen den beruflichen
Verwender oder den Verfügungsberechtigten nicht stär-
ker beeinträchtigen, als dies unter Berücksichtigung der
technischen und wirtschaftlichen Durchführbarkeit,
der Grundsätze der guten Pflanzenschutzpraxis, des
Vorsorgeprinzips und anderer berücksichtigenswerter
Faktoren zur Abwehr von Gefahren für das Leben und
die Gesundheit von Menschen und für die Umwelt er-
forderlich ist. Die Kosten der Maßnahmen haben der be-
rufliche Verwender und der Verfügungsberechtigte zu
tragen.

§ 17
Beschlagnahme

(1) Die Behörde kann Pflanzenschutzmittel ein-
schließlich ihrer Verpackungen und Beipacktexte ohne
vorausgegangenes Verfahren beschlagnahmen, wenn
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eine nach § 16 Abs. 2 angeordnete Maßnahme nicht frist-
gerecht durchgeführt wurde. Dem Betroffenen ist hier-
über eine Bescheinigung auszustellen.

(2) Beschlagnahmte Gegenstände sind so zu ver-
schließen und zu kennzeichnen, dass eine Veränderung
ohne Verletzung der Behältnisse, der Verpackung oder
der Kennzeichnung nicht möglich ist. Die Bewahrung
der im Betrieb belassenen Gegenstände vor Schäden ob-
liegt dem beruflichen Verwender oder dem Verfügungs-
berechtigten. Sind dazu besondere Maßnahmen erfor-
derlich, so hat der berufliche Verwender oder der Ver-
fügungsberechtigte vor deren Ausführung die Behörde
zu verständigen. Die Behörde hat auf Kosten des Be-
troffenen erforderlichenfalls Anordnungen hinsichtlich
des Verbringens, der Lagerung, der Versiegelung oder
der Kennzeichnung zu treffen.

§ 18
Pflichten der beruflichen Verwender

und der Verfügungsberechtigten

(1) Die beruflichen Verwender und die Verfügungs-
berechtigten haben den Aufsichtsorganen auf Verlangen

a) die für die Kontrolle maßgeblichen Auskünfte,
insbesondere über das Verwenden und die Herkunft von
Pflanzenschutzmitteln sowie über alle Grundstücke,
Baulichkeiten, Transportmittel, Pflanzen und Pflanzen-
erzeugnisse im Zusammenhang mit dem Verwenden von
Pflanzenschutzmitteln, zu erteilen,

b) den Zutritt zu den Grundstücken, Baulichkeiten
und Transportmitteln im Sinn der lit. a und die unent-
geltliche Entnahme der erforderlichen Proben zu ge-
statten,

c) in die Aufzeichnungen nach § 5 und in die für die
Kontrolle maßgeblichen Unterlagen, wie Geschäftsauf-
zeichnungen, Lieferscheine und Rechnungen, Einsicht
zu gewähren und diese im Original oder in Kopie aus-
zuhändigen,

d) die erforderlichen sonstigen Hilfeleistungen
unentgeltlich zu erbringen bzw. hierfür erforderlichen-
falls Personen, die mit den Betriebsverhältnissen ver-
traut sind, zur Verfügung zu stellen.

(2) Den Anordnungen der Aufsichtsorgane ist un-
verzüglich Folge zu leisten.

(3) Die schriftlichen Unterlagen im Sinn des Abs. 1
lit. c sind mindestens drei Jahre lang aufzubewahren.

(4) Die beruflichen Verwender und die Verfügungs-
berechtigten haben die Behörde sowie allenfalls Betrof-
fene unverzüglich zu verständigen und die erforder-
lichen Maßnahmen einzuleiten, wenn Pflanzenschutz-

mittel nicht entsprechend diesem Gesetz oder den Ver-
ordnungen aufgrund dieses Gesetzes verwendet worden
sind.

§ 19
Strafbestimmungen

(1) Wer
a) Pflanzenschutzmittel entgegen § 4 Abs. 1 bis 4 ver-

wendet,
b) entgegen § 4 Abs. 5 nicht sofort geeignete Maß-

nahmen zur schadlosen Beseitigung von ausgetretenen
Pflanzenschutzmitteln einleitet,

c) entgegen § 4 Abs. 6 Pflanzenschutzmittel so auf-
bewahrt, lagert oder wegschließt, dass Unbefugte, ins-
besondere Kinder, Zugriff erhalten können, oder gegen
die Bestimmungen des § 4 Abs. 7 über die Aufbewah-
rung, die Lagerung und die Kennzeichnung von Pflan-
zenschutzmitteln oder die Aufbewahrung von Bei-
packtexten verstößt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist
von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 10.000,–
Euro zu bestrafen.

(2) Wer
a) als beruflicher Verwender keine dem § 5 Abs. 1 ent-

sprechenden Aufzeichnungen über erworbene Pflan-
zenschutzmittel führt oder als beruflicher Verwender
oder als Verfügungsberechtigter, der Pflanzenschutz-
mittel von beruflichen Verwendern anwenden lässt, kei-
ne dem § 5 Abs. 2 entsprechenden Aufzeichnungen über
verwendete Pflanzenschutzmittel führt, oder diese Auf-
zeichnungen nicht entsprechend dem § 5 Abs. 3 aufbe-
wahrt bzw. der Behörde nicht unverzüglich zur Verfü-
gung stellt,

b) ohne im Besitz einer Ausnahmegenehmigung nach
§ 6 Abs. 4 zweiter Satz zu sein, Pflanzenschutzmittel
mit Luftfahrzeugen oder im Rahmen von Großbe-
kämpfungen im Zusammenwirken zahlreicher motor-
betriebener Pflanzenschutzgeräte ausbringt,

c) bienengefährliche Pflanzenschutzmittel anwendet
und dabei die Bestimmungen zum Schutz der Bienen
nach § 7 Abs. 1 bis 5 missachtet,

d) Pflanzenschutzgeräte verwendet, die dem § 8
Abs. 1 nicht entsprechen, Pflanzenschutzgeräte sowie
Geräte und Behältnisse, die für die Zubereitung von
Pflanzenschutzmitteln verwendet werden, Schutzbe-
kleidungen und Schutzausrüstungen entgegen § 8 Abs. 2
erster, zweiter oder dritter Satz behandelt oder das bei
der Reinigung anfallende Abwasser nicht entsprechend
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§ 8 Abs. 2 vierter Satz aufbringt oder beseitigt, Behälter
von Pflanzenschutzgeräten nicht entsprechend § 8
Abs. 4 füllt, Spritzbrühen nicht entsprechend dieser
Bestimmung zubereitet bzw. ausgetretene Pflanzen-
schutzmittel nicht schadlos beseitigt oder das Verbot des
Essens, Trinkens und Rauchens oder das Gebot der Ver-
wendung von Schutzkleidung bzw. der Verwendung von
Schutzausrüstung nach § 8 Abs. 5 missachtet,

e) als beruflicher Verwender von Pflanzenschutzmit-
teln oder als Berater über keine gültige Ausbildungsbe-
scheinigung nach § 9 Abs. 1 verfügt,

f) eine unrichtige Erklärung nach § 9 Abs. 6 zweiter
Satz oder Abs. 7 dritter Satz vorlegt,

g) als Veräußerer von Pflanzen oder Pflanzenerzeug-
nissen der Informationspflicht nach § 12 Abs. 1 nicht
nachkommt,

h) eine nach § 16 Abs. 2 behördlich angeordnete Maß-
nahme zur Behebung von Mängeln oder zur Ausschal-
tung eines Risikos nicht fristgerecht durchführt,

i) als beruflicher Verwender, Verfügungsberechtigter
oder nichtberuflicher Verwender den Verpflichtungen
gegenüber Aufsichtsorganen entgegen § 18 Abs. 1 und
2, gegebenenfalls in Verbindung mit § 13 Abs. 4, nicht
oder nicht unverzüglich Folge leistet,

j) als beruflicher Verwender oder Verfügungsberech-
tigter entgegen § 18 Abs. 3 schriftliche Unterlagen nicht
mindestens drei Jahre lang aufbewahrt oder unter den
Voraussetzungen des § 18 Abs. 4 nicht unverzüglich die
Behörde und allenfalls Betroffene verständigt oder die
erforderlichen Maßnahmen nicht unverzüglich einlei-
tet,

k) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes zuwider-
handelt,

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist
von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 5.000,– Euro
zu bestrafen.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Für Übertretungen nach den Abs. 1 und 2 beträgt

die Frist für die Verfolgungsverjährung im Sinn des § 31
Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 ein Jahr.

§ 20
Verfall

(1) Die Behörde hat beschlagnahmte Gegenstände
einschließlich ihrer Verpackungen und Beipacktexte
nach Maßgabe des § 17 des Verwaltungsstrafgesetzes
1991 für verfallen zu erklären, es sei denn,

a) der Betroffene gewährleistet durch nachweisliche
Maßnahmen, dass nach der Freigabe der Gegenstände
diesem Gesetz entsprochen wird, oder

b) der Wert der Gegenstände oder die Folgen der
Übertretung stehen außer Verhältnis zur Bedeutung der
Tat oder zu dem den Täter treffenden Vorwurf.

(2) Die verfallenen Gegenstände sind bestmöglich zu
verwerten. Sofern eine Verwertung nicht nutzbringend
oder wirtschaftlich vertretbar scheint, kann die Ver-
nichtung der Verfallsgegenstände auf Kosten des Be-
troffenen angeordnet werden. Ein sich aus der Verwer-
tung ergebender Erlös ist dem Betroffenen nach Abzug
der Transport-, Lager-, Verwertungs- und Entsorgungs-
kosten auszufolgen.

§ 21
Behörden

(1) Behörde im Sinn dieses Gesetzes ist, sofern nichts
anderes bestimmt ist, die Bezirksverwaltungsbehörde.

(2) Über Berufungen gegen Bescheide nach diesem
Gesetz entscheidet, sofern nichts anderes bestimmt ist,
die Landesregierung.

§ 22
Verwendung personenbezogener Daten

(1) Die Landwirtschaftskammer darf folgende Daten
von beruflichen Verwendern und Beratern verarbeiten,
soweit diese Daten zum Zweck der Aufgabenerfüllung
nach den §§ 9, 10 und 11 erforderlich sind: Identifika-
tionsdaten, Adressdaten, Daten über Befähigungen und
berufsrechtliche Befugnisse, Daten über Straferkennt-
nisse.

(2) Das Amt der Landesregierung darf folgende Da-
ten nachstehend angeführter Personen verarbeiten, so-
weit diese Daten zum Zweck der Aufgabenerfüllung
nach § 13 erforderlich sind:

a) von beruflichen Verwendern: Identifikationsdaten,
Adressdaten, Daten über Befähigungen und berufs-
rechtliche Befugnisse, Daten über Straferkenntnisse,
Daten über Kontrollergebnisse,

b) von nicht beruflichen Verwendern: Identifika-
tionsdaten, Adressdaten, Daten über Straferkenntnisse,
Daten über Kontrollergebnisse,

c) von Vertreibern: Identifikationsdaten, Adressda-
ten, Daten über Pflanzenschutzmittel und Register-
nummer, Daten über Erwerber sowie Menge ab-
gegebener Pflanzenschutzmittel und Verkaufsdatum, 

d) von Verfügungsberechtigten: Identifikationsda-
ten, Adressdaten, Daten über Straferkenntnisse, Daten
über Kontrollergebnisse.
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(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde darf folgende
Daten nachstehend angeführter Personen verarbeiten,
soweit diese Daten zum Zweck der Aufgabenerfüllung
nach §§ 16, 17 und 18 erforderlich sind:

a) von beruflichen Verwendern: Identifikationsdaten,
Adressdaten, Daten über Befähigungen und berufs-
rechtliche Befugnisse, Daten über Straferkenntnisse,
Daten über Kontrollergebnisse,

b) von nichtberuflichen Verwendern: Identifika-
tionsdaten, Adressdaten, Daten über Straferkenntnisse,
Daten über Kontrollergebnisse.

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen im Rah-
men ihrer Zuständigkeiten nach § 16 Daten nach Abs. 3
dem Amt der Landesregierung zum Zweck der Durch-
führung von Berufungsverfahren übermitteln. Das Amt
der Landesregierung darf die Daten zu diesem Zweck
verarbeiten.

(5) Das Amt der Landesregierung darf Daten nach
Abs. 2 lit. a, b und d zur Durchführung von Verwal-
tungsstrafverfahren sowie Daten über vorläufige Be-
schlagnahmen nach § 17 Abs. 1 den Bezirksverwal-
tungsbehörden übermitteln. Die Bezirksverwaltungs-
behörden dürfen die Daten zur Durchführung von
Verwaltungsstrafverfahren verarbeiten und dem Unab-
hängigen Verwaltungssenat zur Entscheidung über Be-
rufungen in Verwaltungsstrafverfahren sowie in Verfah-
ren nach § 17 Abs. 2 zweiter Satz übermitteln. Der Un-
abhängige Verwaltungssenat darf die Daten zu diesem
Zweck verarbeiten.

(6) Die Bezirksverwaltungsbehörden dürfen Daten
von rechtskräftigen Straferkenntnissen zur Prüfung der
Verlässlichkeit an das Amt der Landesregierung und an
die Landwirtschaftskammer übermitteln.

(7) Das Amt der Landesregierung darf Identifika-
tionsdaten, Adressdaten, Daten über Befähigungen und
berufsrechtliche Befugnisse von beruflichen Verwen-
dern an die Landwirtschaftskammer übermitteln, soweit
diese Daten eine wesentliche Voraussetzung zur Wahr-
nehmung der Organisationsaufgaben des eigenen Wir-
kungsbereiches sind. Die Landwirtschaftkammer darf
die Daten zu diesem Zweck verarbeiten.

(8) Die Bezirksverwaltungsbehörden, das Amt der
Landesregierung, der Unabhängige Verwaltungssenat
und die Landwirtschaftskammer haben die Daten zu lö-
schen, sobald diese für die Erfüllung der ihnen nach die-
sem Gesetz obliegenden Aufgaben nicht mehr benötigt
werden.

(9) Als Identifikationsdaten im Sinn dieser Bestim-
mung gelten:

a) bei natürlichen Personen der Familien- oder Nach-
name und der Vorname, das Geburtsdatum sowie allfäl-
lige akademische Grade,

b) bei juristischen Personen die gesetzliche, sat-
zungsmäßige oder firmenmäßige Bezeichnung und hin-
sichtlich der vertretungsbefugten Organe die Daten
nach lit. a.

§ 23
Verwaltungszusammenarbeit im Rahmen

der europäischen Integration

(1) Die Landesregierung hat zum Zweck der Er-
leichterung der Anwendung der Richtlinie 2005/36/EG
im Rahmen der ihr nach diesem Gesetz zukommenden
Zuständigkeiten mit den für Angelegenheiten der be-
ruflichen Verwender und Berater bzw. den für Rechts-
bereiche bzw. Berufe, die diesen Angelegenheiten dort
im Wesentlichen entsprechen, zuständigen Behörden
der anderen EU-Mitgliedstaaten, der anderen Vertrags-
staaten des EWR-Abkommens und der Schweiz zu-
sammenzuarbeiten und diesen Behörden Amtshilfe zu
leisten.

(2) Die Verwaltungszusammenarbeit nach Abs. 1 um-
fasst insbesondere den gegenseitigen Austausch von In-
formationen nach den Art. 8 und 56 Abs. 2 der Richtli-
nie 2005/36/EG. Dabei ist die Vertraulichkeit der aus-
getauschten Informationen sicherzustellen.

(3) Die Landesregierung hat im Rahmen des Infor-
mationsaustausches nach Abs. 1 von den Behörden an-
derer EU-Mitgliedstaaten, anderer Vertragsstaaten des
EWR-Abkommens und der Schweiz übermittelte In-
formationen über Angelegenheiten nach diesem Gesetz
zu prüfen und diese über die aufgrund der übermittel-
ten Informationen gegebenenfalls gezogenen Konse-
quenzen zu unterrichten.

§ 24
Bescheinigung zum Zweck der

grenzüberschreitenden Erbringung
von Dienstleistungen

(1) Die Landesregierung hat einem beruflichen Ver-
wender oder einem Berater, der im Rahmen der Dienst-
leistungsfreiheit in einem anderen EU-Mitgliedstaat, in
einem anderen Vertragsstaat des EWR-Abkommens, in
der Schweiz oder in einem anderen Land die Erbringung
von Dienstleistungen beabsichtigt, auf Antrag die recht-
mäßige Niederlassung in Tirol zu bestätigen, wenn der
betreffende Staat oder das betreffende Land eine vorhe-
rige Meldung nach Art. 7 der Richtlinie 2005/36/EG ver-
langt.
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(2) Im Antrag ist das Vorliegen der für das Führen
der Berufsbezeichnung erforderlichen Voraussetzungen
nachzuweisen. 

§ 25
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz auf Landesgesetze ver-
wiesen wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung
anzuwenden.

(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt
ist, beziehen sich Verweisungen auf Bundesgesetze auf
die im Folgenden jeweils angeführte Fassung:

1. Pflanzenschutzmittelgesetz 2011, BGBl. I Nr. 10, 
2. Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440, zuletzt geändert

durch das Gesetz BGBl. I Nr. 55/2007,
3. Chemikaliengesetz 1996, BGBl. I Nr. 53/1997, zu-

letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 7/2012,
4. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991,

BGBl. Nr. 51/1991, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 100/2011,

5. Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52/1991,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 100/2011.

§ 26
Umsetzung von Unionsrecht

(1) Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien
umgesetzt:

1. Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über einen Aktionsrahmen der Ge-
meinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pesti-
ziden, ABl. 2009 Nr. L 309, S. 71,

2. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen, ABl. 2005 Nr. L 255, S. 22, zuletzt
geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 213/2011,
ABl. 2011 Nr. L 59, S. 4, 

3. Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über Dienstleistungen im Binnen-
markt, ABl. 2006 Nr. L 376, S. 36.

(2) In diesem Gesetz wird auf die Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmit-
teln und zur Aufhebung der Richtlinie 79/117/EWG
und 91/414/EWG des Rates, ABl. 2009 Nr. L 309, S. 1,
Bezug genommen.

§ 27
Übergangsbestimmungen

(1) Der Landesaktionsplan ist dem Bundesminister
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft im Sinn des § 3 Abs. 10 erstmals bis späte-
stens 30. April 2012 zu übermitteln.

(2) Die Landesregierung hat dem Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft bis spätestens 30. April 2013 einen Bericht nach
Art. 14 Abs. 3 der Richtlinie 2009/128/EG zu übermit-
teln.

(3) Pflanzenschutzmittel, die gemäß den Vorschrif-
ten des § 15 Abs. 8 der Pflanzenschutzmittelverordnung
2011 bis 31. Dezember 2013 in Verkehr gebracht wer-
den, dürfen bis längstens 31. Dezember 2014 verwendet
werden.

(4) Sachkundenachweise im Sinn des § 7 Abs. 3 drit-
ter Satz des Tiroler Pflanzenschutzmittelgesetzes 2006,
LGBl. Nr. 5/2007, behalten unbeschadet des § 9 Abs. 1
bis 26. November 2015 ihre Gültigkeit. Bis zum Ablauf
dieses Tages können Personen, die über einen solchen
Sachkundenachweis verfügen, bei der Landwirtschafts-
kammer die Ausstellung einer Ausbildungsbescheini-
gung nach § 9 Abs. 3 beantragen. Die Landwirtschafts-
kammer hat eine Ausbildungsbescheinigung auszustel-
len, wenn der Antragsteller verlässlich im Sinn des § 9
Abs. 5 ist und die Teilnahme an einer Fortbildungs-
maßnahme nach § 10 Abs. 3 nachweist.

(5) Abs. 4 gilt sinngemäß auch für Berater, wobei dem
Sachkundenachweis im Sinn des § 7 Abs. 3 dritter Satz
des Tiroler Pflanzenschutzmittelgesetzes 2006 eine zu-
mindest einjährige berufliche Tätigkeit als Berater zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes gleichzu-
halten ist.

§ 28
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt, soweit im Abs. 3 nichts an-
deres bestimmt ist, mit dem Ablauf des Tages der Kund-
machung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Tiroler Pflanzenschutz-
mittelgesetz 2006, LGBl. Nr. 5/2007, außer Kraft.

(3) § 4 Abs. 4 und § 19 Abs. 1 lit. a, soweit sich die-
ser auf § 4 Abs. 4 bezieht, treten mit 1. Jänner 2014 in
Kraft.

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Steixner

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Tiroler Pflanzenschutzgesetz 2001, LGBl. Nr.
18/1949, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr.
6/2007, wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 2 des § 1 wird das Zitat „zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 87/2005“ durch das Zitat
„zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 55/2007“
ersetzt.

2. Im Abs. 1 des § 1a wird in der lit. j das Wort „ge-
meinschaftsrechtlichen“ durch das Wort „unionsrecht-
lichen“ ersetzt.

3. Im Abs. 1 des § 2 wird in der lit. d die Wortfolge
„Kommission der Europäischen Gemeinschaft“ durch
die Worte „Europäischen Kommission“ ersetzt.

4. Die Abs. 3 und 4 des § 5 werden aufgehoben.
5. Im § 10 wird im ersten Satz die Wortfolge „der Eu-

ropäischen Gemeinschaft“ durch die Wortfolge „der Eu-
ropäischen Union“ ersetzt.

6. Im Abs. 4 des § 18 werden das Zitat „Richtlinie
2006/35/EG, ABl. 2006 Nr. L 088, S. 9“ durch das Zitat
„Richtlinie 2010/1/EU, ABl. 2010 Nr. L 7, S. 17“ und
die Wortfolge „Europäische Gemeinschaft“ durch die
Wortfolge „Europäische Union“ ersetzt.

7. Im Abs. 5 des § 18 wird im zweiten Satz die Wort-
folge „der Europäischen Gemeinschaft“ durch die Wort-
folge „der Europäischen Union“ ersetzt.

8. Im Abs. 1 des § 19 werden der dritte und vierte Satz
aufgehoben.

9. Im § 19 wird folgende Bestimmung als Abs. 1a ein-
gefügt:

„(1a) Die Behörde kann juristischen Personen des
öffentlichen oder privaten Rechts Aufgaben zur Durch-
führung des Pflanzenschutzes, einschließlich Labor-
untersuchungen, übertragen. Die beauftragte juristische
Person und ihre Mitglieder dürfen am Ergebnis der von
ihnen getroffenen Maßnahmen kein persönliches Inter-
esse haben. Für die gesamte Zeit der Aufgabenüber-
tragung ist sicherzustellen, dass die mit den Aufgaben
betraute juristische Person

a) unparteiisch ist,
b) die Anforderungen an die Qualität und an den

Schutz vertraulicher Informationen erfüllt und
c) die übertragenen Aufgaben frei von Interessen-

konflikten aufgrund ihrer sonstigen Aktivitäten besor-
gen kann.

Die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben
unterliegt der Aufsicht und Kontrolle der Behörde. Die
Übertragung der Aufgaben ist zu widerrufen, wenn die
Voraussetzungen nach lit. a, b oder c nicht mehr vorlie-
gen.“

10. Im Abs. 3 des § 19 wird das Zitat „des Pflanzen-
schutzgesetzes 1995, BGBl. Nr. 532, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 87/2005“ durch das Zitat
„des Pflanzenschutzgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 10,“ er-
setzt.

11. Im Abs. 4 des § 19 werden die Wortfolge „Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaft“ durch die
Wortfolge „Europäischen Kommission“ und das Wort
„gemeinschaftsrechtlicher“ durch das Wort „unions-
rechtlicher“ ersetzt.

12. Im Abs. 5 des § 19 wird in der lit. a das Wort
„gemeinschaftsrechtlicher“ durch das Wort „unions-
rechtlicher“ ersetzt.

13. Der Abs. 1 des § 20 hat zu lauten:
„(1) Wer als Verpflichteter 
a) entgegen § 2 Abs. 1 lit. a Grundstücke, bauliche

Anlagen und Transportmittel sowie Pflanzen, Pflan-
zenerzeugnisse und Gegenstände, auf oder in denen sich
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder andere Gegenstän-
de befinden, die als Überträger von Schadorganismen in
Betracht kommen, nicht frei von Schadorganismen hält,

b) entgegen § 2 Abs. 1 lit. b bei amtlichen Erhebun-
gen nicht wahrheitsgemäß Auskunft über das Auftreten
von Schadorganismen oder über erhebliche Beglei-
tumstände erteilt,

c) entgegen § 2 Abs. 1 lit. c ein atypisches Auftreten
oder einen Verdacht eines solchen Auftretens von Scha-
dorganismen, die sich in Gefahr drohender Weise ver-
mehren, nicht unverzüglich dem Bürgermeister meldet,

d) entgegen § 2 Abs. 2 lit. d das Betreten seiner
Gründstücke, baulichen Anlagen oder Transportmittel
zum Zweck der Überwachung, der Entnahme von Pflan-
zen- und Erdproben und dergleichen für Untersu-
chungszwecke durch Kontrollorgane der Behörde so-
wie durch sie begleitende Sachverständige der Europä-
ischen Kommission nicht unentgeltlich duldet,

e) entgegen § 2 Abs. 1 lit. e die Durchführung von
Maßnahmen, die nach diesem Gesetz angeordnet wer-

57. Gesetz vom 28. März 2012, mit dem das Tiroler Pflanzenschutzgesetz 2001 geändert
wird
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den, nicht duldet, die ihm behördlich aufgetragenen
Maßnahmen nicht selbst vornimmt oder den Kontrol-
lorganen nicht die zur Durchführung dieser Maßnah-
men erforderliche Einsicht in alle bezughabenden
schriftlichen und elektronischen Unterlagen gewährt
oder ihnen nicht die erforderlichen Auskünfte erteilt,

f) entgegen § 2 Abs. 1 lit. f im Fall der behördlichen
Anordnung gemeinsam durchzuführender Pflanzen-
schutzmaßnahmen sich an diesen nicht entsprechend
dem Umfang seiner darin einbezogenen Grundstücke,
baulichen Anlagen oder Transportmittel beteiligt oder
den Anweisungen der mit der Leitung solcher Pflan-
zenschutzmaßnahmen betrauten Personen oder Stellen
nicht Folge leistet,

g) den in einer Verordnung nach § 9 vorgeschriebe-
nen Pflanzenschutzmaßnamen nicht nachkommt,

h) entgegen § 10 Schadorganismen hält, ohne über
eine Ermächtigung aufgrund von Rechtsvorschriften
der Europäischen Union oder einer behördlichen Ge-
nehmigung für Züchtungszwecke, wissenschaftliche
Untersuchungen oder Versuchzwecke zu verfügen, oder
als Berechtigter einer Ermächtigung oder Genehmigung
zur Haltung von Schadorganismen eine behördliche
Kontrolle über die zweckentsprechende Verwendung
von Schadorganismen vereitelt,

i) Anordnungen der Behörde nach § 11 missachtet,
j) der Verpflichtung, den Befall durch Schadorganis-

men, für die eine besondere Anzeigepflicht vorge-

schrieben ist, nach § 14 Abs. 1 anzuzeigen, nicht nach-
kommt,

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstra-
fe bis zu 10.000,– Euro zu bestrafen.“

14. Der Abs. 3 des § 20 hat zu lauten:
„(3) Gegenstände, auf die sich die strafbare Hand-

lung bezieht, können ohne Rücksicht darauf, wem sie
gehören, für verfallen erklärt werden, sofern es deren
Gefährlichkeit im Hinblick auf die Ausbreitung oder
Übertragung von Krankheiten oder Schädlingen erfor-
dert.“

15. Nach § 20 wird folgende Bestimmung als § 20a
eingefügt:

„§ 20a

Durch dieses Gesetz wird die Richtlinie 2000/29/EG
des Rates über Maßnahmen zum Schutz der Gemein-
schaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung von
Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeug-
nisse, ABl. 2000 Nr. L 169, S. 1, zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2010/1/EU, ABl. 2010 Nr. L 7, S. 17, um-
gesetzt.“

Artikel II

Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Steixner

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Hainzenberg
wird mit 15 Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-

nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Hainzenberg bis spätestens 21. Juli 2016 zu be-
schließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

58. Verordnung der Landesregierung vom 20. März 2012, mit der eine längere Frist für
die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Hainzen-
berg festgelegt wird

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Kolsassberg
wird mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-

nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Kolsassberg bis spätestens 1. März 2013 zu be-
schließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

59. Verordnung der Landesregierung vom 22. Mai 2012, mit der eine längere Frist für
die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Kolsassberg
festgelegt wird

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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